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Editorial J

Information und Kommunikation
Welches ist die Bedeutung der Information und Kommunikation von Bundesrat und

Bundesverwaltung? Behördliche Information und Kommunikation hat in der heutigen
Gesellschaft einen hohen Stellenwert.
Bundesrat und Bundesverwaltung haben die Pflicht zu kommunizieren, um in Zusam-
menarbeit mit den Medien die freie und unverfälschte Meinungsbildung der Öffent-
lichkeit zu ermöglichen. Aktive Information vermittelt Informationen, zeigt Zusam-

menhänge auf, schafft Transparenz und stellt Vertrauen her.

Informiert wird über Entscheide, Begründungen, Lagebeurteilungen und Vorkehrun-

gen. Die Öffentlichkeit hat Anspruch auf Einblick in die Entscheidungsprozesse.

Von Bedeutung sind dabei die Phasen Problemdarstellung (Lagebeurteilung, Mittel,
Zeiträume, Massnahmen), Diskussion (Optionen und Alternativen, Vor- und Nachtei-

le) und Entscheid (Begründung bevorzugte Lösung).

Grenzen der Informationspflicht und des Transparenzgebotes sind das Amtsgeheim-
nis, der Schutz überwiegender öffentlicher Interessen bzw. berechtigter privater Inte-
ressen und die Vertraulichkeit im Vorfeld von Bundesratsentscheiden (Mitberichts-
verfahren).

Die zehn Grundsätze der Information und Kommunikation lauten:

- aktiv
- frühzeitig / rechtzeitig
- sachlich und wahr

- umfassend

- einheitlich
- koordiniert
- kontinuierlich
- transparent
- dialogorientiert
- zielgruppen- und mediengerecht.

Anfragen der Medien bzw. Öffentlichkeit sollen im Rahmen der gesetzlichen Mög-
lichkeiten und unter Berücksichtigung der gängigen offenen, aktiven Informationspra-
xis nach den genannten Grundsätzen beantwortet werden.

Zuständigkeiten
Zwischen Bundesrat und Departementen wird die Information vom Bundesratsspre-
eher koordiniert, welcher in Zusammenarbeit mit den Departementen für die Informa-
tion der Öffentlichkeit sorgt.
Die Departemente informieren über ihre Tätigkeit in Absprache mit der Bundeskanz-
lei selbständig. Der oder die Informationsverantwortliche wir vom Departementsvor-
Steher bzw. -Vorsteherin bestimmt.

Koordinationsorgan für departementsübergreifende Belange der Information und
Kommunikation ist die Konferenz der Informationsdienste (KID).
Die Bundeskanzlei hat die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit der KID Weisungen
für die Koordination der Information und Kommunikation zu erlassen.

Im Vorfeld eidgenössischer Abstimmungen müssen Bundesrat und Bundesverwaltung
für die Behördeninformation folgende Grundsätze einhalten, damit die politische Wil-
lensbildung fair und korrekt verläuft:

- Kontinuität
- Transparenz
- Sachlichkeit
- Verhältnismässigkeit.
Oberstes Ziel im Abstimmungskampf ist eine freie und unverfälschte Meinungsbil-
dung. Eine Person kann ihre Meinung frei bilden, wenn sie alle relevanten Positionen
aller zentralen Akteure kennt.

Quelle: Information und Kommunikation von Bundesrat und Bundesverwaltung.
Leitbild der Konferenz der Informationsdienste (KID), (Bern) Januar 2003
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Titelbild
Der Jahresrapport der Logistik-
brigade 1 beleuchtete auch die
Stärken und Schwächen der
unterstellten Formationen.
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